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Sozialversicherung 2008 

Voraussichtliche Rechengrößen für die Beitragsbemessungsgrenze (BBG)     
Den Beschluss durch den Bundesrat vorausgesetzt, wird ab dem Jahr 2008 die BBG in der Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung (alte Bundesländer) voraussichtlich von  63.000 EUR auf 
63.600 EUR p.a. angehoben.  
 
Für die betriebliche Altersversorgung bei der Pensionskasse der Genossenschaftsorganisation 
VVaG wird dies dann folgendes bedeuten:  
 

o Die steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung (§ 3 Nr. 63 EStG) beträgt 
nach „altem Recht“ 4 % der BBG, somit für das Jahr 2008 insgesamt 2.544 EUR. Auch 
die Höhe des gesetzlich verankerten Rechtsanspruchs auf Entgeltumwandlung orientiert 
sich an dieser Größenordnung.  

o Die Pensionskasse verzichtet im Jahr 2008 im Tarif AVmG2 (Nachfolgetarif der Tarife 
60/65 und AVmG)  bis zu einer Beitragshöhe von 2.544 EUR p.a. auf eine Überprüfung 
des Gesundheitszustandes. Voraussetzung hierfür ist, dass die betriebliche Altersversor-
gung des Arbeitgebers bzw. die Entgeltumwandlung der Beschäftigten ausschließlich 
über sie durchgeführt wird.  
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